
  
 

  

 

  
 

 

 

 

 

1. Ausgangslage 

Die Mitglieder vom Aargauer Netzwerk Alter können sich aktuell bei den halbjährlichen Netzwerktref-

fen sowie bei den Online-Veranstaltung Alterspolitik am Mittag vernetzen. Zudem sind etliche Praxis-

beispiele auf www.ag.ch/de/verwaltung/dgs/gesellschaft/alter/aargauer-netzwerk-alter aufgeführt. 

Mit den neuen Leitsätzen zur Alterspolitik soll im Aargauer Netzwerk Alter die Vernetzung der Ak-

teure der Gesundheitsförderung im Alter gestärkt werden.  

2. Unterstützungsbeitrag 

Die Mitglieder vom Aargauer Netzwerk Alter können für das Jahr 2023 und das Jahr 2024 von einem 

Unterstützungsbeitrag profitieren.  

Eines der nachfolgenden Kriterien soll erfüllt sein: 

 Eine Massnahme aus dem Bereich der Gesundheitsförderung im Alter wird von mehreren 

Netzwerkpartnern zusammen umgesetzt. 

 Bei der Umsetzung einer eigenen Massnahme aus dem Bereich der Gesundheitsförderung 

im Alter wird auf das Aargauer Netzwerk Alter hingewiesen. 

3. Gesuch 

Die Mitglieder vom Aargauer Netzwerk Alter können ein kurzes Gesuch über maximal Fr. 1'000.– an 

Severin Eggenschwiler (severin.eggenschwiler@ag.ch) einreichen. 

Jährlich können höchstens fünf Gesuche berücksichtigt werden. 

Bei allen unterstützen Gesuchen muss auf das Programm Gesundheitsförderung im Alter hingewie-

sen werden. 

Ausgeschlossen sind Massnahmen, welche auf anderer Ebene bereits vom Kanton Aargau unter-

stützt werden. 
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